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 Gegen Haftungsansprüche: 

die Betriebshaftpfl icht- bzw. 

Berufshaftpfl ichtversicherung

Die Betriebshaftpfl ichtversicherung ist 

für die meisten Gewerbe nicht obligato-

risch und zählt doch zu den wichtigsten 

Versicherungen für Unternehmen. Wo 

Menschen arbeiten, passieren in der 

Regel auch Fehler. Werden dadurch 

Dritte, Angestellte oder Sachen geschä-

digt, entstehen Schadensersatzansprü-

che, die schnell sehr teuer werden.

Betriebshaftpfl icht- und Berufshaft-

pfl ichtversicherungen decken Haftan-

sprüche aus der Berufs- bzw. Betriebs-

ausübung und werden in vier Risiken 

eingeteilt:

 • das Anlagerisiko: Beim Anlage risiko 

geht es um die Versicherung der Be-

triebsanlagen, denn allein der Besitz 

kann diverse Schäden an Dritten 

verursachen. Fällt beispielsweise ein 

Dachziegel auf ein parkendes Auto, 

ist der entstandene Schaden abgesi-

chert.

 • das Betriebsrisiko: Das Betriebs-

risiko sichert Ihre Unternehmung, 

Ihre Angestellte und Sie selbst ge-

gen Schäden ab, die aus einer be-

rufl ichen Tätigkeit heraus verursacht 

wurden. Werden beispielsweise Kun-

den während einer Therapie verletzt, 

werden die Kosten von der Versiche-

rung übernommen.

 • das Produktrisiko: Das Produkt risiko 

versichert Schäden, die an Dritten 

oder Sachen durch ein mangelhaf-

tes Produkt oder eine fehlerhaft aus-

geführte Dienstleistung entstehen. 

Kommt es beispielsweise bei einem 

neuen Kosmetikprodukt vereinzelt 

zu Hautreizungen, und es entste-

hen dadurch Schadensersatzforde-

rungen, sind die Schäden durch die 

Berufshaftpfl icht oder Betriebshaft-

pfl icht gedeckt.

 • das Umweltrisiko: Kommt es zu ei-

nem Betriebsunfall, und die Umwelt 

wird dadurch geschädigt, deckt das 

Umweltrisiko die entstehenden Kos-

ten. Ein Beispiel: Das Firmengrund-

stück wird durch eine auslaufende 

Chemikalie kontaminiert.

Eine Berufshaftpfl icht- und Betriebshaft-
pfl ichtversicherung versichert Sie nicht 
nur gegen eventuelle Schäden an Dritten, 
sondern wehrt auch unberechtigte Forde-
rungen ab. 

 Für die Lohnfortzahlung

im Krankheitsfall: 

die Krankentaggeldversicherung

Werden Mitarbeitende krank, haben 

diese gesetzlichen Anspruch auf Lohn-

fortzahlung. Dies kann je nach Kan-

ton und geleisteten Dienstjahren bis 

zu sechs Monate betragen. Für die 

genauen kantonalen Bestimmungen 

werden die Berner, die Basler oder die 

Zürcher Skala hinzugezogen (siehe Ta-

belle unten).

Da nach der entsprechenden Skala die 

Lohnfortzahlung nach Gesetz für eine 

längerfristige Absicherung der Mitar-

beiter nicht ausreicht, lohnt sich für 

Unternehmungen der Abschluss einer 

Krankentaggeldversicherung.

Mit der Krankentaggeldversicherung 

geben Sie dieses fi nanzielle Risiko an 

eine Versicherungsgesellschaft ab und 

sichern sich und den Angestellten 

bis zu zwei Jahre Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall.

DIESE VERSICHERUNGEN 

SIND FÜR JEDES KMU UNVERZICHTBAR
Neben den obligatorischen (Sozial-)Versicherungen wie beispielsweise der Unfallversicherung oder der 
berufl ichen Vorsorge gibt es wichtige Betriebs- und KMU-Versicherungen, um Ihre Firma fi nanziell abzu-
sichern. Im Fokus sollten für Sie immer die grössten Risiken stehen, der sich Ihre Firma aussetzt.

 • Von Christian Jetzer

DIE LOHNFORTZAHLUNGSSKALEN

Basler Skala Berner Skala Zürcher Skala

 • im 1. Dienstjahr 3 Wochen

 • 2. und 3. Jahr 2 Monate

 • 4. bis 10. Jahr 3 Monate

 • 11. bis 15. Jahr 4 Monate

 • 16. bis 20. Jahr 5 Monate

 • ab 21. Dienstjahr 6 Monate

 • im 1. Dienstjahr 3 Wochen

 • 2. Jahr 1 Monat

 • 3. und 4. Jahr 2 Monate

 • 5. bis 9. Jahr 3 Monate

 • 10. bis 14. Jahr 4 Monate

 • 15. bis 19. Jahr 5 Monate

 • 10. bis 25. Jahr 6 Monate

 • im 1. Dienstjahr 3 Wochen

 • 2. Jahr 8 Wochen

 • 3. Jahr 9 Wochen

 • 4. Jahr 10 Wochen

 • pro weiteres Jahr je eine 
zusätzliche weitere Woche 

Die Finanzierung der Krankentaggeld-
versicherung ist gesetzlich nicht gere-
gelt. Üblicherweise werden die Kosten 
zwischen Unternehmen und Angestellten 
geteilt.
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 Für den Fall der Fälle: 

die Rechtsschutzversicherung

Auch wenn es in ca. 90% aller Fälle zu 

keinem Rechtsstreit kommt, kann eine 

Rechtsschutzversicherung sehr nütz-

lich sein, falls Fragen zu rechtlichen 

Themen oder Sachverhalten aufkom-

men und diese rechtlich sicher abge-

klärt werden müssen.

Allerdings können neue Gesetze und 

Vorschriften Unternehmer vor immer 

neue rechtliche Voraussetzungen stel-

len, und es besteht die Gefahr, in einen 

Rechtsstreit zu geraten. Je nach Streit-

summe kann das die Existenz einer Fir-

ma bedrohen. 

Auf der anderen Seite können aber 

auch Sie als Firmeninhaber gezwungen 

sein, ein Strafverfahren zu beginnen, 

um Ihr Recht einzufordern. Mögliche 

Auslöser dafür gibt es genug:

 • Konfl ikte mit Mitarbeitenden

 • Unstimmigkeiten mit Kunden 

oder Lieferanten 

 • rechtliche Auseinandersetzungen 

mit Mitbewerbenden

 • Rechtsstreit mit Versicherungen 

oder Behörden

 

Für betriebliche Zwischenfälle: 

die Betriebs- und 

Ertragsausfallversicherung

Um die fi nanziellen Folgen einer Be-

triebsunterbrechung abzusichern, soll-

ten Sie bei Bedarf eine Betriebs- und 

Ertragsausfallversicherung abschlies-

sen. Betriebsunterbrechungen entste-

hen in der Regel durch Feuer- oder 

Elementarschaden, Einbrüche oder 

Maschinenbrüche.

Die Entschädigungssumme wird im 

Voraus vertraglich vereinbart und soll-

te mindestens die laufenden Fixkosten 

für zwei oder mehr Monate abdecken. 

Versichert werden kann auch ein durch 

den Betriebsunterbruch entgangener 

Gewinn. Streiks und andere Ursachen, 

die absichtlich herbeigeführt werden 

und zu einer Unterbrechung des Be-

triebsablaufs führen, können in der 

 Regel nicht versichert werden.

 Für Ihr Firmeninventar und die 

Ausstattung: die Sachversicherung

Die Sachversicherung ist für Firmen 

wichtig, die ihre Gegenstände, Maschi-

nen oder das Inventar gegen  Feuer-, 

Wasser-, Diebstahl- oder Elemen-

tarschäden versichern wollen.

Zerstört zum Beispiel ein Feuer oder 

eine Überschwemmung das komplet-

te Inventar Ihrer Unternehmung, zahlt 

die Sachversicherung für die Reparatur 

oder die Neuanschaffung.

 Ausreichender Schutz 

im Internet wird immer wichtiger: 

die Cyberversicherung

Die Zahl von Cyberangriffen in der 

Schweiz steigt jedes Jahr, und zuneh-

mend kleine und mittelständische Un-

ternehmen rücken dabei vermehrt ins 

Visier von Internetkriminellen. Das liegt 

vor allem daran, dass kleinere Unter-

nehmen Cyberschutz meistens nur mi-

nimal umsetzen und sich so zu einem 

leichten Ziel machen. Der Schutz gegen 

die Risiken der Digitalisierung sollte im 

Interesse jeder Firma liegen, die sich in 

der digitalen Welt bewegt, sensible und 

vertrauliche Kundendaten verarbeitet 

oder dessen Geschäft stark von einer 

zuverlässigen und verfügbaren Daten- 

und IT-Infrastruktur abhängt.

Das Schadenpotenzial ist enorm gross 

und kann vom Betriebsunterbruch 

(durch lahmgelegte IT-Systeme) über 

den Diebstahl von persönlichen Kun-

dendaten bis hin zum Reputationsver-

lust einer Firma führen:

 • fi nanzielle Schäden: Durch eine 

Unter brechung der Geschäftstätig-

keit kann es zu Ertragsausfällen und 

sehr hohen Kosten für die Wieder-

herstellung von gestohlenen oder 

zerstörten Datenbeständen kom-

men. Wird die Konkurrenzfähigkeit 

oder der Aktienkurs dadurch beein-

fl usst, steht schnell die betriebliche 

Existenz auf dem Spiel.

 • Schäden aus Datenschutzverletzun-

gen: Wenn Kundendaten gespeichert 

oder verarbeitet werden, sind Firmen 

gesetzlich zu deren Schutz verpfl ich-

tet. Wenn der Datenschutz im Zuge 

eines Cyberereignisses verletzt wird 

und sensible Daten offengelegt oder 

missbraucht werden, drohen dem 

Betrieb rechtliche und regulatorische 

Sanktionen. Unternehmen, die Ge-

schäftsbeziehungen ins europäische 

Ausland haben, sind zudem von den 

verschärften Datenschutzgesetzen 

des GDPR betroffen.

 • Imageschäden: Geht ein Unterneh-

men nachlässig mit einem Datenvor-

fall oder Datenverlust um, kann das 

zu einem Vertrauensverlust bei Kun-

den oder im schlimmsten Fall sogar 

zu Kundenverlusten führen.

 

Fast jedes Risiko 

lässt sich individuell versichern

Die individuellen Risiken eines Unter-

nehmens unterscheiden sich stark von-

einander, und es gibt keine allgemein-

gültigen Versicherungslösungen für alle 

Firmen. Deshalb empfi ehlt es sich, eine 

Risikoanalyse mit einem Versicherungs-

experten durchzuführen.
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